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Angemessener Gewinn

Definition:

Abgeltung für

• objektiv erforderlichen Zeitaufwand

• unternehmerisches Risiko
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Angemessener Gewinn

zwei Aspekte:

• Anspruch auf Rentablität als Vertrags-

bestandteil

• Mangel an Rentabilität als Ursache der 

Vertragsbeendigung und damit als Grund 

für Entstehung des Ausgleichsanspruches
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als Vertragsbestandteil

Prinzipiell gilt:

für selbständige Unternehmer besteht kein 

Anspruch auf positives Betriebsergebnis

Chance:

das hohe Ausmaß an Fremdbestimmtheit
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als Vertragsbestandteil

Ansatzmöglichkeiten: Ihre Position als

• Handelsvertreter

– Unterstützungspflichten der MÖG

• schwächerer Unternehmer der Lieferkette

– Schutz vor Ausbeutung
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als Vertragsbestandteil

weitere Ansatzmöglichkeiten:

• Anfechtung und Rückabwicklung des 

Vertrags wegen Irrtums

• Anspruch auf Fortzahlung einseitig

änderbarer Zuschüsse wegen

rechtsmissbräuchlicher Kürzung
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Ausgleichsanspruch

Bei Eigenkündigung:

Unrentabilität ist ein der MÖG zurechenbarer 

Grund, der zur Kündigung unter Wahrung des 

Ausgleichsanspruches berechtigt

• OGH: Nichtberücksichtigung des angemessenen 

Gewinns bei Beurteilung der Rentabilität käme  

„Selbstaufopferungspflicht“ gleich
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Ausgleichsanspruch

Vertragsauflösung durch MÖG bei Zahlungsverzugs:

• Verschulden an Vertragsverletzung wird 

vermutet, sodass Ausgleichsanspruch 

prinzipiell nicht zusteht

• Ausnahme: bei Unrentabilität kein 

Verschulden, daher Ausgleichsanspruch
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Erfolgsstrategien

• handeln, nicht hoffen

• Sachlage gut dokumentieren

• rechtzeitig spezialisierte Rechtsschutz-

versicherung abschließen

• vorbereitet in Verhandlungen gehen



Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit

www.atg.at/branchentreff


